
 

Gemeinde St. Margareten im Rosental 
9173 St. Margareten im Rosental 
Bezirk: Klagenfurt-Land 

             DVR: 0054208 
 
 
                    

St.Margareten i. Ros.,  04.12.2001 
 
Zahl:  8170/2001        
 
Betreff: Benützungsgebühr für die Aufbahrungshalle 
 
 
 

KUNDMACHUNG 
 
 
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde St. Margareten im Rosental hat in seiner Sitzung vom 
03.12.2001 die 
 

BENÜTZUNGSGEBÜHR FÜR DIE AUFBAHRUNGSHALLE 
 
 

mit  EURO  130,00 pro Aufbahrung 
 
festgelegt. 
 
Dieser Gebührensatz kommt mit  Wirksamkeit 01.01.2002 zur Verrechnung. 
 
 
Um Kenntnisnahme wird gebeten. 
 
 

Für den Gemeinderat 
 

Der Bürgermeister: 
 

Wolte Lukas 
 
Angeschlagen am: 11.12.2001 
 
Abgenommen am: 15.01.2002 
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